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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

VDW 850 plus 2K-Fugenmörtel selbstverdicht. Komponente A
Andere Bezeichnungen:
UFI: 35C0-Y0GN-E00Q-TWJY

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Fugenmaterial für Pflasterflächen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Neuteerbit AG Salmsach
Seestrasse 26
8599 Salmsach
Schweiz
Telefon: 0041 (0)71/466 33 33
Telefax: 0041 (0)71/466 33 39
E-Mail: info@neuteerbit.ch
E-Mail (fachkundige Person): info@neuteerbit.ch

1.4. Notrufnummer
24h: TOX-Zentrum Notruf 145

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungs-
verfahren

Sensibilisierung von Atemwegen oder
Haut  (Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Gewässergefährdend 
(Aquatic Chronic 3)

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS07
Ausrufezeichen.

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352.1 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Andere schädliche Wirkungen:
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Zusätzliche Hinweise:
Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten.

Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidentifikatoren Stoffname

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Konzen-
tration

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

Quarz 80 – < 85
Gew-%

CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5

Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2

   Achtung  H315-H317-H319-H411-EUH205

1 – < 5
Gew-%

EG-Nr.: 701-263-0 Bisphenol F Diglycidether, Isomerengemisch
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2

   Achtung  H315-H317-H411

< 1
Gew-%

CAS-Nr.: 80-48-8
EG-Nr.: 201-283-5

Methyltoluol-4-sulfonat
Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1

   Gefahr  H302-H314-H317

< 1
Gew-%

CAS-Nr.: 158318-67-3
EG-Nr.: 605-143-8

Fettsäuren, C16-C18 und C18-ungesättigt, ME-Ester, epoxidi
ert
Skin Sens. 1

  Achtung  H317

< 1
Gew-%

CAS-Nr.: 68391-01-5
EG-Nr.: 269-919-4

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-18-alkyldi
methyl-, Chloride
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Ch
ronic 1

   H302 + H312-H314-H400-H411

< 0,1
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat
einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.
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Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen.In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat
einholen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Ärztliche Behandlung notwendig.

Nach Augenkontakt:
Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei Augenreizung einen
Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Reaktionen

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.Wasser ABC-Pulver Kohlendioxid (CO2) Sprühwasser

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entzündbar.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.Vollschutzanzug

5.4. Zusätzliche Hinweise
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt
sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Für ausreichende Lüftung sorgen. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Kontakt mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Personen in Sicherheit
bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
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Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Brandschutzmaßnahmen:
Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht
essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Zugang zu Lagerräumen beschränken.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen lagern mit: Nahrungs- und Futtermittel

Lagerklasse: 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen
sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Grenzwerttyp
(Herkunfts-
land)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

CH Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

① 0,15 mg/m³
④ 0.15 mg/m3 MAK-Wert 8h C1A, P
⑤ (alveolengängige Fraktion)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan
CAS-Nr.: 1675-54-3

4,93 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)

Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan
CAS-Nr.: 1675-54-3

0,75 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL Langzeit dermal (systemisch)

Bisphenol F Diglycidether, Isomerengemisch 29,39 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL akut inhalativ (systemisch)

Bisphenol F Diglycidether, Isomerengemisch 104,15 mg/
kg KG/Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL akut dermal, Kurzzeit (systemisch)

Fettsäuren, C16-C18 und C18-ungesättigt, ME-Es
ter, epoxidiert
CAS-Nr.: 158318-67-3

23,5 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)

Fettsäuren, C16-C18 und C18-ungesättigt, ME-Es
ter, epoxidiert
CAS-Nr.: 158318-67-3

33,4 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② DNEL Langzeit dermal (systemisch)

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan
CAS-Nr.: 1675-54-3

0,006 mg/l ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan
CAS-Nr.: 1675-54-3

0,001 mg/l ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan
CAS-Nr.: 1675-54-3

10 mg/l ① PNEC Kläranlage (STP)

Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan
CAS-Nr.: 1675-54-3

0,341 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan
CAS-Nr.: 1675-54-3

0,034 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan
CAS-Nr.: 1675-54-3

0,065 mg/kg ① PNEC Boden, Süßwasser

Bisphenol F Diglycidether, Isomerengemisch 0,003 mg/l ① PNEC Gewässer, Süßwasser
Bisphenol F Diglycidether, Isomerengemisch 0,0003 ① PNEC Gewässer, Meerwasser

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

  
Augen-/Gesichtsschutz:
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz:
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-
Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind
in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch
auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe
für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Körperschutz: Bei der Arbeit
geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung Aerosol- oder Nebelbildung
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8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

8.3. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: fest Farbe: grau
Geruch: charakteristisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter bei

°C
methode Bemerkung

pH-Wert 6 20 °C (200 g/l)
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 1.400 °C
Gefrierpunkt nicht anwendbar
Siedebeginn und Siedebereich 100 °C
Zersetzungstemperatur (°C): nicht bestimmt
Flammpunkt 100 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht anwendbar
Zündtemperatur in °C nicht bestimmt
Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

nicht bestimmt

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte 1,13 g/cm³
Schüttdichte nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit (g/L) nicht anwendbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch nicht anwendbar
Viskosität, kinematisch nicht bestimmt 40 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität
Unstabilisiertes Produkt kann spontan polymerisieren.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
In Gegenwart von Radikalbildnern (z.B. Peroxiden), reduzierenden Substanzen und/oder
Schwermetallionen ist Polymerisation unter Wärmeentwicklung möglich.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfügbar

10.5. Unverträgliche Materialien
Fernhalten von: Radikalbildner Peroxide Reduktionsmittel.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
1675-54-3 Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan LD50 oral: 2.000 mg/kg (Ratte)

LD50 dermal: 2.000 mg/kg (Ratte)
Bisphenol F Diglycidether, Isomerengemisch LD50 oral: 2.000 mg/kg (Ratte)

LD50 dermal: 2.000 mg/kg (Ratte)
80-48-8 Methyltoluol-4-sulfonat LD50 oral: 341 mg/kg (Ratte)
68391-01-5 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-

C12-18-alkyldimethyl-, Chloride
LD50 oral: 344 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: 3.340 mg/kg (Kaninchen)

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Augenschädigung/-reizung:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
1675-54-3 Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan LC50: 1,75 mg/l 4 d

EC50: 1,7 mg/l 2 d
ErC50: >11 mg/l 3 d
NOEC: 0,3 mg/l 21 d

15831
8-67-3

Fettsäuren, C16-C18 und C18-ungesättigt, ME-Es
ter, epoxidiert

LC50: 100 mg/l 4 d (Oncorhynchus mykiss (Rege
nbogenforelle)) OECD 203
EC50: 100 mg/l 2 d (Daphnia magna (Grosser Wa
sserfloh)) OECD 202

68391-01-5 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-
C12-18-alkyldimethyl-, Chloride

LC50: 0,515 mg/l 4 d (Lepomis macrochirus (Son
nenbarsch))
NOEC: 0,032 mg/l 28 d (Pimephales (Dickkopfrit
ze))
EC50: 7,75 mg/l (Akute Bakterientoxizität / Beleb
tschlamm)

Aquatische Toxizität:
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
CAS-Nr. Stoffname Biologischer Abb

au
Bemerkung

158318-67-3 Fettsäuren, C16-C18 und C18-ungesättigt, ME-Este
r, epoxidiert

Ja, schnell Leicht biologisch abbaubar
(nach OECD-Kriterien) OECD
301F / 84% / 28d

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Akkumulation / Bewertung:
Bisphenol F Diglycidether, Isomerengemisch: Log KOW 3.6
Methyltoluol-4-sulphonat: Log KOW 1.47

12.4. Mobilität im Boden
Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
14808-60-7 Quarz —
1675-54-3 Bis-(4-(2,3-epoxipropoxi)-phenyl)-propan —

Bisphenol F Diglycidether, Isomerengemisch —
80-48-8 Methyltoluol-4-sulfonat —
158318-67-3 Fettsäuren, C16-C18 und C18-ungesättigt, ME-Este

r, epoxidiert
—

68391-01-5 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-
C12-18-alkyldimethyl-, Chloride

—

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. Das Produkt
wurde nicht geprüft.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Übergabe
an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt:

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
08 04 99 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien):

Abfälle a. n. g.

Abfallschlüssel Verpackung:
08 04 99 Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien):

Abfälle a. n. g.

Bemerkung:
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

13.2. Zusätzliche Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.1. UN-Nr.
nicht relevant

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
nicht relevant

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant

14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant

14.5. Umweltgefahren
nicht relevant

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar
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15.1.2. Nationale Vorschriften

 [CH] Nationale Vorschriften

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
Jugendarbeitsschutzverordnung (ArGV 5; SR 822.115): Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
dürfen bei ihrer Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung in Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt
werden, sofern das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) oder das Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO) eine Ausnahme bewilligt hat.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar

15.3. Zusätzliche Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Keine Daten verfügbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungs-
verfahren

Sensibilisierung von Atemwegen oder
Haut  (Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Gewässergefährdend 
(Aquatic Chronic 3)

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar
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16.7. Zusätzliche Hinweise
Chiresa AG
Theo Rüd
Landstrasse 2
CH-5300 Turgi
Telefon: +41 (0)58/400 07 87
Natel: +41 (0)76/565 48 29
E-mail: rued@chiresa.ch

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus ausdrücklich etwas anderes ergibt,
nicht auf das so gefertigte Material übertragen werden.


